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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Schafe in den vergangenen zehn Jahren (aufgeschlüsselt nach Jahren 
und Landkreisen) in Baden-Württemberg gehalten worden sind;

2.  welche Haltungsformen für Schafe in Baden-Württemberg in den vergangenen 
zehn Jahren zu finden waren und wie sich der Anteil der Herden bzw. Tiere auf 
die Haltungsformen (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen) verteilt;

3.  wie hoch der Anteil der Hüte- und Wanderschafe ist (aufgeschlüsselt nach Jah-
ren und Landkreisen);

4.  wie viele Hüte- und Wanderschäfer in Baden-Württemberg in den vergangenen 
zehn Jahren tätig waren bzw. sind (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen);

5.  welche Förderungen für Hüte- und Wanderschäferei in den vergangenen zehn 
Jahren ausbezahlt worden sind und von welchen Stellen (aufgeschlüsselt nach 
Jahren und Landkreisen);

6.  in welchem Umfang in den vergangenen zehn Jahren Weideflächen für Schafe 
zur Verfügung standen (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen);

7.  welche Gesamtgröße diese Weideflächen umfassen und auf wie viele Einzel-
flächen sich diese verteilen;

8.  wie viele dieser Flächen Pferchäcker enthalten bzw. bei wie vielen Flächen 
Pferchäcker fehlen (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen);

Antrag
des Abg. Udo Stein u. a. AfD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz

Hüte- und Wanderschäfer in Baden-Württemberg – 
Eine Weide allein macht kein Schaf glücklich

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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9.  wie sich die Zahl der vorhandenen Triebewege in den vergangenen zehn Jahren 
verändert hat (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen).

25.10.2024

Stein, Baron, Dr. Balzer, Eisenhut, Hellstern, Klauß, 
Klecker, Klos, Sänze, Steyer, Wolle AfD

B e g r ü n d u n g

Unter der Überschrift „Eine Weide allein macht kein Schaf glücklich“ berichtet 
die Rhein-Neckar-Zeitung am 16. Oktober 2024 über die Situation der Wander-
schäfer in Baden-Württemberg. Ein Mangel ist dabei die rückläufige Zahl an so-
genannten Pferchäckern. „Im Nachtpferch stehen die Wanderschafe nicht nur zu 
ihrem Schutz. Da sie sich vor allem in der Dunkelheit erleichtern, lässt sich mit 
der nächtlichen Einzäunung auch die Nährstoffausbringung steuern. … Tagsüber 
fressen die Tiere Gras und entziehen den Heiden damit Nährstoffe – wichtig für 
die Pflanzenarten, die magere Rasen lieben. Nachts werden die Schafe auf einem 
nahegelegenen Acker eingepfercht und düngen diesen für später. Diese Pferch-
äcker bieten gleichzeitig Vögeln auch dann noch offenen Boden zur Nahrungs-
suche, wenn anderswo alles überwachsen ist.“

Dieser Antrag soll konkrete Zahlen zur aktuellen Situation ermitteln, um Anre-
gungen für die Verbesserung der Arbeitssituation der Hüte- und Wanderschäfer 
und der Lebenssituation der Schafe zu erreichen. 

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 29. November 2024 Nr. MLR26-0141-64/3/1 nimmt das Mi-
nisterium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem 
Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Schafe in den vergangenen zehn Jahren (aufgeschlüsselt nach Jahren 
und Landkreisen) in Baden-Württemberg gehalten worden sind;

Zu 1.:

Die Betriebe mit Schafhaltung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württem-
bergs für die Jahre 2010, 2016 und 2020 sind in Anlage 1 aufgeführt. Der Tabelle 
liegen Daten der Landwirtschaftszählungen bzw. Agrarstrukturerhebung zugrunde. 
Für die landwirtschaftlichen Betriebe mit Schafhaltung wurden neben dem Be-
stand an Schafen auch die Weiden und das ertragsarme Dauergrünland ausgewer-

_____________________________________

*)  Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 7783

3

tet. Da dieses Grünland auch von anderen Raufutterfressern genutzt werden kann, 
hat das Statistische Landesamt Baden-Württemberg zur Information zusätzlich 
die Großvieh-Einheiten (GV) der Schafe sowie der anderen Raufutterfresser (Zie-
gen, Rinder) dieser Betriebe ausgewertet. 

2.  welche Haltungsformen für Schafe in Baden-Württemberg in den vergangenen 
zehn Jahren zu finden waren und wie sich der Anteil der Herden bzw. Tiere auf 
die Haltungsformen (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen) verteilt;

Zu 2.:

Der Landesregierung liegen keine Informationen zu den Haltungsformen der 
Schafe in Baden-Württemberg vor. 

3.  wie hoch der Anteil der Hüte- und Wanderschafe ist (aufgeschlüsselt nach Jah-
ren und Landkreisen);

4.  wie viele Hüte- und Wanderschäfer in Baden-Württemberg in den vergangenen 
zehn Jahren tätig waren bzw. sind (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen);

Zu 3. und 4.:

Der Landesregierung liegen keine belastbaren Daten zum Anteil der Hüte- und 
Wanderschafe und zur Anzahl der Hüte- und Wanderschäfer in Baden-Württem-
berg vor.

5.  welche Förderungen für Hüte- und Wanderschäferei in den vergangenen zehn 
Jahren ausbezahlt worden sind und von welchen Stellen (aufgeschlüsselt nach 
Jahren und Landkreisen);

Zu 5.:

Das MLR fördert investive Maßnahmen, wie beispielsweise Stallbauten, im Be-
reich der Schafhaltung zum einen über das Agrarinvestitionsförderungsprogramm 
(AFP) und zum anderen über das Förderprogramm Förderung von Investitionen 
in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben (IKLB). Dem MLR sind über die letz-
ten zehn Jahre im Rahmen der AFP-Förderung drei Förderfälle bekannt. Über die 
Landschaftspflegerichtlinie (LPR D1) wurden im Zeitraum 2015 bis 2020 13 Vor-
haben und über das Nachfolgeprogramm IKLB von 2021 bis 2023 acht Vorha-
ben im Schafbereich gefördert. Eine explizite Unterscheidung zwischen baulichen 
Anlagen zur Milchschaf- bzw. Mutterschafhaltung und baulichen Anlagen für die 
Hüte- und Wanderschäferei ist nicht möglich.

Auch beim Gemeinsamen Antrag gibt es keine spezielle Förderung der Hüte- 
und Wanderschafhaltung. Nachfolgende Tabelle 1 beinhaltet eine Auswertung der 
Zahlungen im Rahmen des Gemeinsamen Antrags für die Jahre 2013 bis 2023 für 
Betriebe mit mehr als 100 Mutterschafen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es 
sich hier nicht ausschließlich um Hüte- und Wanderschäfer handelt, diese Betrie-
be jedoch eine Schafhaltung in größerem Umfang betreiben. Eine auf Landkreise 
und Jahre aufgeschlüsselte Angabe ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
möglich. 
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Tabelle 1:  Zahlungen im Rahmen des Gemeinsamen Antrags an Betriebe mit 
mehr als 100 Mutterschafen

Für die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) betrifft dies die Förderung der LPR-
Teil A (Vertragsnaturschutz), ferner ist die Förderung für investive Maßnahmen 
(z. B. die Förderung von Schafställen) relevant. Die Bewilligung erfolgt durch 
die unteren Naturschutzbehörden (LPR-A) und die Regierungspräsidien (LPR-D). 
Eine Aufschlüsselung auf Kreise ist mit verhältnismäßigem Aufwand nicht mög-
lich, da Betriebe zum Teil Flächen in mehreren Kreisen haben.

Förderung der extensiven Beweidung des LPR-Teil A (gerundete Werte):

Jahr  
Betriebe mit 
mehr als 100 

Mutterschafen 
Summe in € Direktzahlungen 

in € 

Ausgleichs-
zulage 

Landwirtschaft 
in € 

FAKT in €  

Steillagen-
förderung 
Grünland  

in € 

SchALVO 
in € 

2013 
 

321 
     
14.103.518,84      9.023.139,83  

    
1.684.393,98  

   
3.286.945,33  –  109.039,70  

2014 
 

324 
     
14.086.771,60      9.174.069,87  

    
1.703.597,10  

   
3.106.059,08  –  103.045,55  

2015 
 

329 
     
15.357.348,53      8.948.661,49  

    
1.754.634,33  

   
4.036.769,84  

      
520.529,61     96.753,26  

2016 
 

315 
     
15.148.996,27      8.904.731,94  

    
1.777.900,98  

   
3.841.921,43  

      
513.922,58   110.519,34  

2017 
 

322 
     
15.300.714,21      9.155.524,81  

    
1.789.962,86  

   
3.825.834,08  

      
425.437,46   103.955,00  

2018 
 

319 
     
15.548.111,40      9.256.083,56  

    
1.774.178,73  

   
3.868.358,86  

      
565.346,03     84.144,22  

2019 
 

325 
     
15.286.666,34      9.469.494,67  

    
1.356.588,66  

   
3.793.169,27  

      
574.158,14     93.255,60  

2020 
 

312 
     
14.653.783,39      9.085.967,92  

    
1.345.816,11  

   
3.641.347,41  

      
497.311,82     83.340,13  

2021 
 

309 
     
14.612.562,22      8.980.240,99  

    
1.522.805,39  

   
3.498.748,22  

      
535.068,06     75.699,56  

2022 
 

304 
     
14.472.857,72      8.866.246,51  

    
1.521.562,08  

   
3.439.667,44  

      
555.251,31     90.130,38  

 

 

Jahr betroffene 
Flurstücke Fläche (ha) Finanzvolumen 

2015 21.100 12.890   6.340.000 € 
2016 22.400 14.640   7.436.000 € 
2017 24.200 15.630   8.030.000 € 
2018 24.900 16.080   8.308.000 € 
2019 26.100 16.520   8.560.000 € 
2020 24.400 16.000   8.478.000 € 
2021 26.500 16.520   8.892.000 € 
2022 27.100 16.310   8.870.000 € 
2023 26.700 16.400 10.300.000 € 
2024 28.600 17.480 11.003.000 € 
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Die Förderung von Investitionen nach LPR Teil D in Bezug auf Schafhaltung:

* Auszahlung 2024 noch nicht abgeschlossen.

In Bezug auf die Förderung von Herdenschutzmaßnahmen wird auf Ziffer 3 der 
Drucksache 17/7662 und Ziffer 6 und 7 der Drucksache 17/5976 verwiesen.

6.  in welchem Umfang in den vergangenen zehn Jahren Weideflächen für Schafe 
zur Verfügung standen (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen);

Zu 6.:

Der Landesregierung liegen keine Daten zum Umfang der Weideflächen für 
Schafe vor. Anhang 1 beinhaltet eine Auswertung des Statistischen Landesamtes 
für die landwirtschaftlichen Betriebe mit Schafhaltung auf Basis der Daten der 
Landwirtschaftszählungen bzw. Agrarstrukturerhebung. Für die Betriebe wurden 
neben dem Bestand an Schafen auch die Weiden und das ertragsarme Dauergrün-
land ausgewertet. Da dieses Grünland auch von anderen Raufutterfressern genutzt 
werden kann, beinhaltet die Auswertung zusätzlich die GV-Einheiten der Schafe 
sowie der anderen Raufutterfresser (Ziegen, Rinder) dieser Betriebe.

7.  welche Gesamtgröße diese Weideflächen umfassen und auf wie viele Einzel
flächen sich diese verteilen;

Zu 7.: 

Der Landesregierung liegen keine Daten zur Gesamtgröße der Weideflächen und 
zur Anzahl der Einzelflächen vor.

8.  wie viele dieser Flächen Pferchäcker enthalten bzw. bei wie vielen Flächen 
Pferchäcker fehlen (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen);

Zu 8.:

Der Landesregierung liegen keine Daten zu vorhandenen und fehlenden Pferch-
äckern vor.

Jahr Anzahl 
Förderfälle 

Finanzvolumen (Auszahlung) 

2015 6    850.000 € 
2016 8    191.000 € 
2017 8    219.000 € 
2018 4    134.000 € 
2019 9    223.000 € 
2020 5    421.649 € 
2021 13    599.000 € 

2022 7 1.090.000 € 
2023 3    169.000 € 
2024 5        6.000 € * 
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9.  wie sich die Zahl der vorhandenen Triebwege in den vergangenen zehn Jahren 
verändert hat (aufgeschlüsselt nach Jahren und Landkreisen).

Zu 9.:

Der Landesregierung liegen keine Daten zu Triebwegen vor. 

Hauk
Minister für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz
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